TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

FÜR

3/5/6/8/10 kVA

Einphasen ein/aus

UNTERBRECHUNGSFREIE STROMVERSORGUNGSSYSTEME
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Allgemeines

1.1 Diese Spezifikation umfasst Design, Bereitstellung, Auslieferung, Installation, Testen und Inbetriebnahme eines im Dauerbetrieb funktionierenden Dreileiter-Einphasen-Systems von 50 Hz, ___ kVA, 230V zur unterbrechungsfreien Stromversorgung mit wartungsfreier gekapselter Batterie. Das nachstehend als USV-System bezeichnete System zur unterbrechungsfreien Stromversorgung muss in Verbindung mit dem existierenden Stromversorgungssystem arbeiten. In Notfallsituationen muss es in der Lage sein, mindestens ___ Minuten lang die autonome, geregelte, störungs- und unterbrechungsfreie Stromversorgung für Computer und sonstige kritische Lasten zu übernehmen. Akzeptiert wird nur True-On-Line-Technologie, die auch als spannungs-/frequenzunabhängiger Betrieb (VFI) mit Bypass bezeichnet wird, gemäß der Norm EN-50091.

1.2 OPTIONAL: Durch Parallelschaltung von 2, 3 oder 4 kompletten Einheiten desselben Typs kann ein redundantes System erstellt werden. Diese parallel-redundante Konfiguration muss redundante Batterien und einen dezentralen Bypass besitzen. Die Last wird unter den parallel geschalteten Einheiten aufgeteilt. Einheiten mit einem zentralen Steuerungsmodul werden nicht akzeptiert. 

1.3 Das USV-System und sämtliche zugehörigen Geräte und Komponenten müssen gemäß den Normen EN-50091 hergestellt werden.

1.4 Der USV-Hersteller muss die Zertifizierung ISO 9001 besitzen und über mindestens 25 Jahre Erfahrung bei Design, Herstellung und Testen von USV-Systemen verfügen.

1. Anforderungen zur Angebotsunterbreitung

2.1 Die Angebotsunterbreitung muss ausreichend detailliert erfolgen, um die Übereinstimmung mit den Spezifikationen aufzuzeigen. Außerdem muss sie einen vollständigen Satz beschreibender und technischer Literatur zu vorgeschlagener Ausrüstung und System besitzen.

2.2 Folgende Zeichnungen und Informationen müssen zusammen mit dem Angebot vorgelegt werden:

· Funktionale Beschreibung

· Abmessungen, Gewicht und Wärmeabstrahlung der Einheiten.

· Übersichtsplan für Vorder- und Rückseite

· Installationszeichnungen

2. Umgebungsbedingungen

3.1 Das USV-System muss in der Lage sein, jeglicher Kombination der folgenden Umgebungsbedingungen, unter denen es arbeiten muss, ohne mechanischen oder elektrischen Schaden oder eine Verschlechterung der Betriebseigenschaften standzuhalten.

· Umgebungstemperatur

:0 bis 40 Grad Celsius

· Relative Luftfeuchtigkei

:bis zu 95 % (nicht kondensierend)

· Interferenz



:Die USV-Ausrüstung muss mit EMI/RFI-Unterdrückung



 gemäß EN-50091-2 geliefert werden

3.2 Hörbares Rauschen - Unter sämtlichen normalen Betriebsbedingungen vom USV-System erzeugtes Rauschen darf nicht über einem zulässigen Schalldruckpegel von 50 dBA liegen, der auf einer Höhe von 1 Meter in 1 Meter Entfernung von der nächsten USV-Gehäuseoberfläche gemessen wird.

Systembeschreibung

4.1 Das USV-System muss folgende wesentliche Ausrüstung umfassen:

a) Einen Gleichrichter

b) Einen Hochsetzsteller (Boost-Converter)

c) Ein Batterieladegerät

d) Einen statischen Umrichter

e) Einen STS-Transferschalter zur unterbrechungsfreien Umschaltung 

f) Einen Wartungs-Bypassschalter

g) Eine Batteriebank

h) Ein Hauptbedienpult mit LCD-Display

4.2 Das USV-System muss in sämtlichen folgenden Modi betriebsbereit sein:

4.2.1 Online-Modus - Während des Online-Betriebsmodus muss das USV-System zur Bereitstellung präzise eingestellter und übergangsfreier Stromversorgung für die Lastzustände der Computerausrüstung verwendet werden.  Über den Netzanschluss erfolgt die Stromversorgung des Eingangsumwandlers.   Der Eingangsumwandler muss geregelte Gleichstromversorgung zur Unterstützung des Umrichters garantieren und gleichzeitig das Batterieladegerät versorgen, damit die Batterie vollständig aufgeladen bleibt.  Der Umrichter muss den Gleichstrom in geregelten Wechselstrom für die Last umwandeln. 

4.2.2 ECO Modus – Wenn die Last nicht die höchste Schutzstufe erforderlich macht, muss das USV-System in der Lage sein, in einem Energiesparmodus zu arbeiten. Dieser Modus muss vollständig programmierbar sein, um ihn der Last und den Benutzeranforderungen anzupassen. Wenn der ECO Modus aktiviert ist, schaltet das USV in Abhängigkeit von der derzeitigen Netzstromversorgungsqualität automatisch auf Bypass. Bei Störungen der Netzstromversorgung (außerhalb der Toleranzbereiche) kehrt die USV nahtlos in den Online-Modus zurück, ohne dabei die garantierte vollständige Sicherheit der kritischen Last zu gefährden.   Dieser Modus wird nur auf ausdrückliche Anfrage des Kunden vor Ort aktiviert. 
4.2.3 Batteriemodus – Bei Störungen der Netzstromversorgung muss die Eingabeleistung für den Umrichter automatisch von der angeschlossenen Batterie erfolgen.  Nachdem die Netzstromversorgung wieder hergestellt ist oder die Versorgung per Notstromaggregat bereit ist, muss die Eingabeleistung für den Umrichter und zum Aufladen der Batterie automatisch vom Gleichrichter erfolgen.

Erfolgt nach der Eingabe kein Aufladen, muss das USV-System automatisch selbst geregelt abschalten sobald die Entladegrenze der Batterie erreicht worden ist.

4.2.4 Bypass-Modus – Beim Ausfallen des statischen Umrichters muss der STS-Transferschalter zur unterbrechungsfreien Umschaltung automatisch aktiviert werden, um den fehlerhaften Umrichter zu isolieren und gleichzeitig die kontinuierliche Stromversorgung entsprechend der Systemlast aufrecht erhalten.  Der automatische Transfermodus muss auch bei Systemüberlastungen funktionieren und falls unregelmäßige oder unerwünschte Leistungsabgabe für die Last festgestellt wird.  In diesem Fall muss das System automatisch zum ursprünglichen Online-Modus zurückkehren, sobald die Störung beseitigt ist.

4.2.5 Modus Manueller Bypass – Falls das USV-System zum Betrieb oder zur Wartung isoliert werden muss, muss der Wartungsbypass die Lasten unterbrechungsfrei vom Umrichter zur Netzstromversorgung und umgekehrt weitergeben. 

Elektrische Eigenschaften

5.1 Allgemeines
USV Ausgangsleistung- ___ kVA, 2 Leiter plus Erdung, Leistungsfaktor 0,8

5.2 Eingangseigenschaften
a. Eingang:
- Spannung
= 172 - 285 VAC (bei voller Last)


= 148 - 285 VAC (bei halber Last)
b.
- Frequenz
= 40 - 70 Hz 
c.
- Leistungsfaktor
> 0,99 induktiv
d.
- Überspannungsschutz
= IEC1000-4-5 (6kV 1,2/50(s, 3kA 8/20(s)
5.3 Ausgangseigenschaften
d. Ausgang:
- Spannung
= 220/230/240 (vom Benutzer wählbar)

- Frequenz
= 50/60 Hz, + 0,1 % falls unabhängig laufend


= + 2/4/6 % einstellbar mit Netzsynch.

e. Klirrfaktor Ausgangsspannung - Lineare Last
= < 2 %

f. Spannungstransienten
- bei Laststufe 100 %
= +/- 2 % 

g. Ausregelzeit

= <10 ms 

l. Überlastungsfähigkeit Umrichter
= 110 % während 20 Min.


= 130 % während 3,5 Min


= 150 % während 2 Min.

 
k. Akzeptierter Spitzenfaktor
> 3:1 (gemäß EN-50091)

3. Eingangsumwandler

6.1 Allgemeines - Der Eingangsumwandler muss aus einem Gleichrichter bestehen, der die Gebrauchsspannung in eine ungeregelte Gleichspannung umwandelt. Diese ungeregelte Gleichspannung wird mit einem Hochsetzsteller in eine geregelte, kontrollierte Gleichspannung umgewandelt.   Der Hochsetzsteller beliefert den Gleichrichter und das Batterieladegerät mit Strom. Außerdem sorgt der Hochsetzsteller für eine leistungsfaktorkorrigierte Eingabe in die USV.  

6.2 Fähigkeit – Die USV muss ausreichend Kapazität besitzen, um gleichzeitig einen voll belasteten Umrichter zu unterstützen und den vollen Ladezustand der Batterie zu bewahren. 

6.3 Einschaltstrom – Der Eingangsumwandler darf keinen Einschaltstrom besitzen.

7. Batterieladegerät

7.1 Wenn die Batterie vollständig entladen ist, muss das Ladegerät in der Lage sein, sie vorzugsweise innerhalb von fünf (5) Stunden wieder zu 90 % aufzuladen und gleichzeitig die Stromversorgung des Systems unter voller Last zu übernehmen.  Anderenfalls muss der Lieferant des USV-Systems die erforderliche Ladezeit angeben.

7.2 Temperaturabhängige Spannungskompensation – Die Ausgangsspannung des Batterieladegeräts muss zur Vermeidung von Überladung, gemäß den Empfehlungen des Batterieherstellers, automatisch proportional zur Umgebungstemperatur der Batterie angepasst werden.

7.3 Strom- und Spannungsgrenzwerte – Ausgangsstrom und Ausgangsspannung von Gleichrichter/Lader müssen auf die Empfehlungen des Batterieherstellers beschränkt bleiben. 

7.4 Boost Modus – Um ein schnelles Aufladen der Batterien zu ermöglichen, muss das Ladegerät über einen "Boost-Modus" verfügen  (Aufladen mit höherer Spannung). Dieser Modus wird automatisch an- und abgewählt.

4. Umrichter

8.1 Allgemeines - Das Umwandeln von Gleich- zu Wechselstrom muss durch Leistungstransistoren vom Typ IGBT erfolgen.  Der Ausfall von Komponenten oder Leistungsstufen darf nicht zur Unterbrechung des AC-Ausgangs führen, sondern dieser muss von der Konfiguration getrennt werden und die Last auf den STS-Transferschalter übertragen und der Alarm aktiviert werden. 

8.2 Ausgang - Die Spannung am Umrichterausgang muss über mikroprozessorbasierte Software (durch Software erstellte Sinuswelle) gesteuert werden.

8.3 Die Wellenform muss durch eine Filterschaltung gespeist und durch flinke Sicherungen geschützt werden. Der Umrichter muss Kurzschlusssituationen meistern, ohne dass Schäden auftreten.

8.4 Neutral – Der neutrale Leiter am Umrichterausgang muss elektrisch vom Rahmen des USV-Systems isoliert sein.

8.5 Frequenzsteuerung – Die Ausgangsfrequenz des Umrichters muss durch einen Oszillator gesteuert werden, der als unabhängig laufende Einheit oder synchron mit einer separaten Wechselstromquelle betrieben werden kann. 

8.6 Weicht die externe Synchronisierungsquelle von der voreingestellten Frequenz um + 2/4/6 % (vom Benutzer wählbar) ab, so muss der Oszillator automatisch auf Freischwingen umschalten und die mikroprozessorgesteuerte Genauigkeit muss + 0,1 % betragen.

5. Schalter für elektronischen Bypass

9.1 Der elektronische Bypass muss aus einem statischen SCR-Schalter bestehen, der bei erheblichen Schwankungen der Ausgangsspannung für einen unterbrechungsfreien Transfer der Last der Einrichtung sorgt. 

9.2 Nach Beseitigung der Störung oder Überlast muss der Schalter für den elektronischen Bypass die Last automatisch wieder an das USV übertragen. 

9.3 Der Schalter für den elektronischen Bypass muss aus einem Paar mikroprozessorgesteuerter Thyristoren bestehen. 

9.4 Der Schalter für den elektronischen Bypass muss per Hand durch einen Schalter/Druckknopf zum Testen des Bypass-Betriebs bedienbar sein.   Die Umschaltzeit von Umrichter auf Reserve (Bypass) und umgekehrt darf keine Unterbrechung verursachen.  Wenn keine Synchronisierung stattfindet, muss dieser Test automatisch deaktiviert werden.

6. Wartungsbypass

10.1 Der Wartungsbypass muss auf einem manuell betriebenen Schalter basieren, mit dem das USV von der Last elektrisch isoliert werden kann und die Last gleichzeitig weiterhin direkt von der Einrichtung mit Strom versorgt wird.    

7. Batterie / Batterietest

11.1 Eine Batterie soll das USV-System mit gespeicherter Energie versorgen. Es sollte sich um einen Batterietyp handeln, 

der sich zur Stromversorgung im Standby-Modus eignet. Die Zellen müssen vollständig

wartungsfrei verkapselt sein.

11.2 Der Amperestundenwert der Batterie muss ausreichend sein, um den Umrichter während der Schutzzeit von ___ Minuten zu unterstützen, während er bei voller Last mit Leistungsfaktor ____ arbeitet. 

11.3 Der Bieter muss die vollständigen technischen Daten der im Angebot enthaltenen Batterie vorlegen und eine Berechnung liefern, um die Anzahl der benötigten Zellen und deren Fähigkeiten aufzeigen, die der Lastanforderung und den Ladeeigenschaften der angebotenen USV-Anforderung entsprechen müssen.  

11.4 Der Bieter muss Angaben zur empfohlenen Spannung pro Zelle zur Erhaltungsladung und zur Aufladung machen sowie zur akzeptablen Nenndichte des Elektrolyten bei voller Aufladung und 25 °C. 

11.5 Die vorgesehene Lebensdauer der Batterie darf nicht weniger als ___ Jahre betragen und es werden nur Batterien mit praktisch erprobter Anwendung von mindestens ___ Jahren akzeptiert.  

11.6 Die Batterie muss auf einem Regal/in einem Gehäuse mit folgenden Abmessungen montiert werden: ___ x ___ x ___ mm.

11.7 Das USV-System muss mit einem automatischen Batterietestsystem geliefert werden, das alle 500 Stunden aktiviert wird.

11.8 Das USV-System muss mit einem (manuellen) Tiefenkalibrierungstest zur Mitverfolgung der Batterieleistung geliefert werden. 

11.9 Die Grenze der Entladungsspannung der Batterien muss lastabhängig sein, um einer Tiefentladung der Batterien bei Verwendung maximaler vorhandener Kapazitäten vorzubeugen.

8.  Instrumentenausrüstung

12.1 Ein 2 x 16 LCD-Display mit alphanumerischen Zeichen, Hintergrundbeleuchtung und Bedienung durch Druckknöpfe muss geliefert werden. 

12.2 Das Hauptbedienpult des USV-Systems mit hintergrundbeleuchtetem LCD-Display muss folgende Messanzeigen enthalten:

· Netzspannung und Netzfrequenz sowie die von der Netzstromversorgung gelieferte Leistung

· Ausgangsspannung und Ausgangsfrequenz sowie die vom USV-System gelieferte Leistung

· Temperatur in Batterienähe, Batteriespannung, und Batterie(ent)ladestrom

· Verbleibende Laufzeit (bei Ausfall der Netzstromversorgung)

· Gesamtbetriebszeit der USV

12.3 Das Hauptbedienpult des USV-Systems mit hintergrundbeleuchtetem LCD-Display muss folgende Anzeigen oder Steuerungen enthalten:

· Seriennummer der USV, Freigabenummer der installierten Software

· Wartungsinformationen zu internen Komponenten, Gebläsegeschwindigkeit, interner Gleichspannung, internen Temperaturstufen, Batterieladegerät

· Start eines Batterieschnelltests oder eines Tiefenkalibrierungstest

· Erzwungener (manueller) Transfer zum Bypass

· Automatischen Neustart aktivieren/deaktivieren

· ECO Modus aktivieren/deaktivieren

12.4 Das Hauptbedienpult des USV-Systems mit hintergrundbeleuchtetem LCD-Display muss folgende Einstellungen enthalten:

· Einstellung der Systembetriebsfrequenz

· Einstellung der Systemausgangsspannung

· Einstellung der Kapazität der installierten Batterie

· Abschalten ohne Last (<2 %); aktivieren/deaktivieren

· Bypass aktivieren/deaktivieren

· Anzeigesprache (Englisch/Deutsch/Französisch/Spanisch/Italienisch)

· Frequenznachstellungsbereich (1Hz/Sek. oder 5Hz/Sek.)

Auf der Anzeigetafel des Systems müssen ein gewöhnlicher Tonalarm und die jeweiligen LED-Anzeigen ausgelöst werden, wenn eine der folgenden Bedingungen vorliegt:

· USV in Batteriebetrieb

· USV in Bypassbetrieb

· USV in manuellem Bypassbetrieb

· Ausgang und Eingang nicht synchronisiert

· Bypasseingang außerhalb der Grenzwerte

· Hohe Temperatur

· Überlast

· Batterien müssen ersetzt werden

· Batteriespannung niedrig (Batterie schwach)

· Ausfall der Netzeingangssicherung

· Ausfall der Bypasseingangssicherung

12.6 Das USV-System muss bis zu 255 mit Datum und Uhrzeit versehene Alarme oder Ereignisse speichern können.

Der Bieter muss bei der Angebotsunterbreitung detailgenaue Informationen zu den oben genannten Punkten machen. 

 Mechanisches Design

13.1 Gehäuse – Das USV-System muss in einem frei stehenden Stahlgehäuse mit Rollen untergebracht werden. 

13.2 Farbe – Der Farbton des USV-Gehäuses muss RAL 9010 sein.

13.3 Belüftung - Künstliche Luftkühlung ist notwendig, um zu gewährleisten, dass alle Komponenten gemäß den Spezifikationen betrieben werden können. Der Lufteintritt erfolgt unten, der Luftaustritt oben. Luftmenge und Gebläsegeschwindigkeit müssen entsprechend der Temperatur des Kühlkörpers des Umrichters und der vorhandenen Last per Mikroprozessor gesteuert werden.

13.4 Kabeleingang – Systemeingabestellen und ausgehende Kabel sollen sich hinten am Gehäuse befinden.

13.5 Modulare Bauweise – Das USV-System soll modular aufgebaut sein, um bequeme Wartung und geringe Ausfallzeiten zu gewährleisten. 

13.6 Stromanschlüsse – Es muss ausreichend Platz für die Endungen der ein- und ausgehenden Kabel zur Verfügung stehen.  Die Kabel zur Verbindung von USV und Batteriefächern müssen zur Installation Seite an Seite geliefert werden. 

13.7 Schutz - Die Ausrüstung muss die Anforderungen der Schutzklasse IP 20 erfüllen.

9.  Abnahme

14.1 Der Bieter muss eine detaillierte Beschreibung von Abnahmeprüfverfahren und Checkliste vorlegen, mit denen die vollständige Übereinstimmung des installierten Systems mit dieser Spezifikation überprüft werden soll. 

14.2 Der Abnahmetest muss vom Ingenieur des Auftragnehmers ausgeführt und vom Projektingenieur des Endnutzers bestätigt werden. 

14.3 Bei Aushändigung des in Auftrag gegebenen Systems müssen dem Endnutzer _____ Kopien des Testberichts und des Inbetriebnahmezertifikats vorgelegt werden, die besagen, dass das System gemäß den Anforderungen der Spezifikation installiert und in Betrieb genommen wurde.

10.  Dokumentation

15.1 Die gesamte Dokumentation muss in gutem, einfachem und knappem Englisch unter Benutzung allgemein akzeptierter technischer Begriffe, Symbole und Nomenklaturen erstellt werden.   Die gesamte Dokumentation zur Angebotsunterbreitung muss in festem Einband gebunden sein.

15.2 Das Dokument muss regelmäßig mit fortschreitender Installation aktualisiert werden.  Sämtliche Änderungen in Übersicht, Verdrahtung, Verseilen und Design der Installation müssen in die endgültige Ausgabe aufgenommen werden. Bei der Inbetriebnahme des Systems müssen dem Endnutzer _____ Kopien dieser endgültigen Ausgabe ausgehändigt werden.

15.3 Die endgültige Ausgabe der ausgehändigten Dokumente muss Design, Installation, Inbetriebnahme, Betrieb und Wartung des Systems beinhalten.

15.4 Der Vertrag umfasst die Bereitstellung eines Satzes grundlegender Verbrauchsgüter. 

11.  Wartung

16.1 Der Bieter ist für die Wartung des Systems nach Ablauf der Garantiefrist verantwortlich.  Die Angebotsunterbreitung des Bieters muss eine Wartungsvereinbarung für die spätere Wartung des Systems beinhalten, die vom Endnutzer geprüft wird. 
16.2 Die Vereinbarung muss eine vorgeschlagene feste Summe für regelmäßiges Testen und Instandhaltung des Systems über einen Zeitraum von fünf Jahren beinhalten. 

16.3 Der Bieter muss eine Checkliste der im Rahmen der regelmäßigen Wartung des Systems auszuführenden Aktivitäten unterbreiten. 

16.4 Der Bieter muss unter Beweis stellen, dass er auf Anruf Rund-um-die-Uhr-Service zur Behebung von Systemfehlern bieten kann und diesen liefern.

12.  Optionen für Schnittstellen und Kommunikation

17.1 Ein Fernalarmmelder besteht aus einem Fernbedienterminal mit LED-Anzeigen und akustischem Alarm.

17.2 Potentialfreie Kontakte müssen am USV-System zur Verfügung stehen, um folgende Alarme zu melden: allgemeiner Alarm, Bypass aktiv, Batterieladestand niedrig, Ausfall der Einrichtung.
17.3 Eingangsverbindungen für vom Benutzer stammende Signale müssen für "Notfallleistung aus" (Ausschalten von USV und Last in Notfällen) verfügbar sein.

17.4 SNMP-Adapter - Es muss möglich sein, die USV mithilfe einer SNMP-Karte (Simple Network Management Protocol), die auf dem internationalen Standard UPS-MIB basiert, an ein TCP/IP-Netzwerk anzuschließen. Der SNMP-Adapter kann eine Plug-in-Karte sein, eine externe SNMP-Box oder ein PC mit Proxy-Agent.
17.5 USV-Datenschutz-Software – Die USV-Systeme müssen über mit Windows/95, Windows/98, Windows/NT, UNIX, Novell, OS/2 und anderen üblichen Betriebssystemen kompatible Datenschutz-Software verfügen.

17.6 Internet-Information und Alarmübertragung - Das USV muss dazu in der Lage sein, relevante Daten und Alarme über Internet als E-Mail, FAX und SMS an zahlreiche Adressen weiterzugeben. Der Fernzugriff auf die USV muss geschützt sein.
	
	
	
	



